
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Jürgen Hillmann; Herr Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 

- Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   12.01.2021 
- Sitzung des Gemeinderats      26.01.2021 
- Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    16.02.2021   

   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.2. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am 
17.11.2020 gefassten Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 
17.11.2020 die Verwaltung einstimmig ermächtigt hat, CO²-Warngeräte mit Akustiksignal für die 
Klassenzimmer der Schulen und die Räume der Kindertageseinrichtungen zu beschaffen. Eben-
falls einstimmig wurde der Abschluss einer Vereinbarung bezüglich der Annahme einer Spende 
beschlossen. Des Weiteren hat der Gemeinderat der Gewährung einer Corona-Prämie an eine 
Mitarbeiterin einstimmig zugestimmt.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
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1.3. Bekanntgaben  

- Corona-Situation in Berglen 
   

    
Der Vorsitzende gibt einen aktuellen Sachstand zur Corona-Situation in Berglen. Aufgrund der 
letzten Beschlüsse der Landesregierung von Baden-Württemberg zur Eindämmung des Infekti-
onsgeschehens hat nun in Berglen eine weitgehende Schließung des Rathauses einschließlich 
des Bürgerbüros stattgefunden. Ab dem 16.12.2020 können nur noch in Ausnahmefällen Termi-
ne vereinbart werden. Auch die Kindertageseinrichtungen bleiben in der Zeit von 16.12.2020 bis 
10.01.2021 geschlossen. Eine Notbetreuung wird momentan organisiert. Diese soll von 16. bis 
22.12.2020 an den regulären Öffnungstagen angeboten werden. Bei der Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme der Notbetreuung wird auf die tatsächliche Notwendigkeit abgestellt. Bisher 
sind relativ wenige Kinder angemeldet. Die CO²-Messgeräte sind zwischenzeitlich bestellt. Der 
Vorsitzende ist zuversichtlich, dass sie bald geliefert werden. Bezüglich der aktuellen Corona-
Fallzahlen in Berglen teilt der Vorsitzende mit, dass diese momentan bei 14 positiv getesteten 
Personen liegen.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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1.4. Bekanntgaben  

- Änderung der Wasserabgabeordnung des Zweckverbands Wasserver-
sorgung Berglen-Wieslauf 

   

    
Bürgermeister Maximilian Friedrich informiert das Gremium über die Änderung der Wasserab-
gabeordnung des Zweckverbands Wasserversorgung Berglen-Wieslauf.   
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.5. Bekanntgaben  

-Verabschiedung des Kreishaushalts 2021 
   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Kreistag den Kreishaushalt 2021 in seiner Sitzung am 
14.12.2020 beschlossen hat. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt 31,1%.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.6. Bekanntgaben  

- Netto-Markt 
   

    
Der Vorsitzende informiert, dass die Schließung des Netto-Marktes am 23.01.2021 um 16.00 
Uhr erfolgt. Durch den Jugendkreis Emmaus-Hood wird ein ehrenamtlicher Einkaufsservice an-
geboten.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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1.7. Bekanntgaben  

- Nachhaltigkeitsprämie für Kommunalwald 
   

    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über ein Förderprogramm des Bundeslandwirtschafts-
ministeriums zur Unterstützung der Waldeigentümer. Diese Nachhaltigkeitsprämie beträgt 100 
Euro pro Hektar und richtet sich an private und kommunale Waldbesitzer, die mindestens einen 
Hektar Waldfläche besitzen. Die Gemeinde Berglen hat einen entsprechenden Antrag bereits 
gestellt und kann Fördermittel in Höhe von rund 48.000 € erwarten.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Weihnachtsgruß an die Gemeinderäte 
   

    
Der Vorsitzende nimmt Bezug auf den kleinen weihnachtlichen Gruß der Gemeinde an die Mit-
glieder des Gemeinderats, den er zu Beginn der Sitzung verteilt hatte. Er betont, dass ihm diese 
kleine symbolische Wertschätzung sehr wichtig ist und dankt den Gemeinderätinnen und Ge-
meinderäten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.    
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Versickerungsbecken im Baugebiet Stöckenhäule 
   

    
Gemeinderat Hammer gibt einen Hinweis von Eltern aus dem Baugebiet Stöckenhäule weiter. In 
einem der Versickerungsbecken in der Dahlienstraße in Stöckenhof bleibt das Wasser 30 – 40 
cm hoch stehen und versickert nur sehr schwer. 
  
Die Verwaltung sagt eine Überprüfung zu.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Frau Katrin Froese aus Lehnenberg erkundigt sich nach den Kriterien für die Vergabe der Kin-
dergartenplätze und bittet gleichzeitig um mehr Transparenz bei den Vergabekriterien und um 
eine frühzeitigere Rückmeldung. 
 
Der Vorsitzende verweist auf den bereits erfolgten E-Mail-Verkehr und teilt mit, dass die Kriterien 
für die Berücksichtigung der Kitaanmeldungen die Betreuung von Geschwisterkindern in dersel-
ben Einrichtung, der benötigte Betreuungsumfang und die Berufstätigkeit der Eltern, ggf. eine 
Alleinerziehung und das Alter der Kinder sind. Der rechtliche Anspruch auf einen Kitaplatz ist 
aufgrund der Corona-Pandemie im aktuellen Kitajahr von Seiten der Landesregierung ausge-
setzt und besteht damit nicht. Dennoch ist es natürlich trotzdem das Ziel, allen Kindern einen 
bedarfsgerechten Platz zur Verfügung zu stellen. Unter TOP 7 wird in der heutigen Sitzung über 
die Bereitstellung von zusätzlichen Kindergartenplätzen Beschluss gefasst. Voraussichtlich im 
April 2021 kann eine weitere Gruppe eröffnet werden. Ab dem nächsten Anmeldeverfahren soll 
die Vergabe der Kitaplätze noch transparenter gestaltet und in Form einer Punktevergabe orga-
nisiert werden.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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4. Klimaschutz mit System bei der Gemeinde Berglen - Sachstandsbericht 

der Energieagentur Rems-Murr gGmbH 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 655/2020 und die PowerPoint-Präsentation wird verwiesen. Die Vorla-
gen sind Bestandteil des Protokolls. 
 
Nach einer kurzen Einführung in die Thematik erteilt der Vorsitzende das Wort an Frau Michelle 
Kraus von der Energieagentur, die das Gremium ausführlich über den Stand und die Zielsetzung 
des Projekts sowie über die bereits durchgeführten Maßnahmen informiert.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart nimmt Bezug auf das von Frau Kraus angesprochene Ziel einer 10-
20%igen Energieeinsparung und erkundigt sich, inwieweit schon Einsparungen erreicht werden 
konnten.  
 
Frau Kraus betont, dass die genannte Zielsetzung von 10-20 % natürlich sehr ambitioniert ist. In 
Berglen wurden in den vergangenen Jahren bereits sehr viele gute Projekte, wie etwa die neue 
Sporthalle an der Nachbarschaftsschule, umgesetzt. Darüber hinaus gibt es aber auch noch 
einen großen Bestand an älteren Gebäuden. Aufgrund dieses Gebäude-Mixes ist eine schnelle 
und deutliche Reduktion schwierig. Zudem ist das Jahr 2020 ein außergewöhnliches Jahr, daher 
kann sie zu den bis jetzt erreichten Einsparungen auch noch keine Aussagen treffen.  
 
Gemeinderätin Dr. Reichart weist darauf hin, dass die Klimaneutralität das Ziel der Energieeffizi-
enz wäre. 
 
Frau Kraus betont, dass die Klimaneutralität sicherlich das Ziel schlechthin wäre, dies jedoch 
noch in weiter Ferne liegt. Das Thema ist ziemlich komplex und natürlich sehr kostenintensiv. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass das Erreichen einer vollständigen Klimaneutralität Zeit in An-
spruch nehmen und auch kostenintensiv sein wird. Wichtig ist jedoch, dass der Einstieg in das 
Thema gemacht und konsequent weiterverfolgt wird.  
 
Gemeinderat Scherhaufer spricht die Beratung von Privatpersonen an. 
 
Frau Kraus informiert, dass die angesprochene Beratung vom Projekt „Klimaschutz mit System“ 



abgekoppelt ist. Die Privatpersonen können sich jedoch neutral zu allen Fragen der Energieer-
zeugung und des effizienten Energieverbrauchs von der Energieagentur Rems-Murr beraten 
lassen. Die persönliche Beratung dieses Jahr war allerdings aufgrund der Corona-Lage proble-
matisch. Telefonisch konnte diese aber das ganze Jahr über durchgeführt werden. Sobald es die 
allgemeine Lage wieder zulässt, sollen wieder vor Ort-Beratungen angeboten werden.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 

 

Klimaschutz mit System bei der Gemeinde Berglen - 
Sachstandsbericht der Energieagentur Rems-Murr gGmbH 

 
In der Sitzung des Gemeinderats am 14.02.2017 (vgl. GR-Vorlage SV/270/2017) wurde die 
Teilnahme am Projekt „Klimaschutz mit System“ (KmS) der Energieagentur Rems-Murr gGmbH 
beschlossen. 
 
Die Energieagentur Rems-Murr gGmbH hat vom Land Baden-Württemberg den Zuschlag zu 
einem von ihr entwickelten Projekt erhalten. Das zu 50 % geförderte Projekt ist für die gemein-
schaftliche Teilnahme von jetzt sechs Landkreisgemeinden konzipiert. Neben Berglen nehmen 
die Gemeinden Althütte, Allmersbach im Tal, Großerlach, Korb und Schwaikheim teil. 
 
Aufgrund notwendiger umfangreicher Abstimmungsarbeiten seitens der Energieagentur und 
des Umweltministeriums zur Förderantragstellung hat sich der Projektstart immer wieder verzö-
gert. Im Jahr 2019 lagen dann die Förderbescheide für alle teilnehmenden Gemeinden vor. Die 
Gemeinde Berglen hat hierfür einen Zuschuss in Höhe von 17.500 € erhalten. Dies entspricht 
bei voraussichtlichen Projektkosten in Höhe von 35.000 € einer Förderung in Höhe von 50 %. 
 
Die Projektleiter Herr Frieder Döhrer und Frau Michelle Kraus von der Energieagentur werden in 
der Gemeinderatsitzung über den Stand und die Zielsetzung des Projekts sowie über die be-
reits durchgeführten Maßnahmen berichten.  
  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Bauamt   
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/655/2020 043.5 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2020 öffentlich Kenntnisnahme 
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5. Unterstützende Erklärung zum Klimaschutzpakt 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 663/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen. 
 
Der Vorsitzende führt kurz in den Sachverhalt ein. 
 
Gemeinderätin Dr. Reichart hält die unterstützende Erklärung zum Klimapakt für wichtig, insbe-
sondere wegen der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand. Für die SPD-Fraktion ist jedoch nicht 
nur die unterstützende Erklärung wichtig, sondern es sollte jede Entscheidung vor dem Hinter-
grund des Klimaschutzes überprüft und getroffen werden.  
 
Der Vorsitzende pflichtet Gemeinderätin Dr. Reichart im Grundsatz bei, was die Überprüfung 
anbelangt. Bei der zu treffenden Entscheidung sollten jedoch alle Argumente und Lösungen in 
die Waagschale geworfen werden.   
 
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Unterstützungserklärung zum Klimaschutzpakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Bauamt   
 



 
 

 

 

 

Unterstützende Erklärung zum Klimaschutzpakt 

 
Den Gemeinden, Städten und Landkreisen kommt beim Klimaschutz eine Schlüsselrolle zu. 
Daher haben die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände Ende 2015 den „Kli-
maschutzpakt Baden-Württemberg“ geschlossen. Im Klimaschutzpakt bekennen sich die Par-
teien zur Vorbildwirkung der öffentlichen Hand beim Klimaschutz und zu den Zielen des Klima-
schutzgesetzes. Mit dem Klimaschutzpakt setzen das Land und die kommunalen Landesver-
bände den gesetzlichen Auftrag des Klimaschutzgesetzes Baden-Württemberg um, wonach das 
Land die Kommunen bei der Umsetzung ihrer Vorbildfunktion unterstützt. 
 
Der Klimaschutzpakt wurde zunächst für die Jahre 2016 und 2017 vereinbart und für die Jahre 
2018 und 2019 fortgeschrieben. Mit der aktuellen Fortschreibung des Klimaschutzpaktes für die 
Jahre 2020 und 2021 haben die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände neue 
Fördermöglichkeiten vereinbart und die Mittel für kommunale Klimaschutzmaßnahmen gegen-
über den Vorjahren deutlich aufgestockt. Der Klimaschutzpakt umfasst für die Jahre 2020 und 
2021 ein vorgesehenes Volumen von rund 27 Millionen Euro. 
 
Um die Wirkung des Paktes zu verstärken, können Gemeinden, Städte und Landkreise den 
Klimaschutzpakt mit einer Erklärung unterstützen. Bislang sind 292 Kommunen dem Klima-
schutzpakt beigetreten. Sie machen damit deutlich, dass sie beim Klimaschutz aktiv sind und 
dass sie diese Aktivitäten auch weiterentwickeln möchten. Kommunen, die den Klimaschutzpakt 
unterstützen möchten, können die dafür notwendige, sogenannte unterstützende Erklärung 
beim Umweltministerium einreichen. Kommunen, die eine Unterstützungserklärung abgeben, 
haben dadurch die Möglichkeit eine erhöhte Förderquote im Rahmen der Förderprogramme 
„Klimaschutz-Plus“ und „KLIMOPASS“ zu erhalten. In den Gemeinden, Städten und Landkrei-
sen wird Klimaschutz für jedermann sichtbar und spürbar. Umso wichtiger ist, dass der Klima-
schutzpakt vor Ort – bei den Bürgerinnen und Bürgern und in den örtlichen Gremien – ange-
nommen wird. (Quelle: www.um.baden-wuerttemberg.de/de/klima/kommunaler-
klimaschutz/klimaschutzpakt/) 
 
Die Gemeinde Berglen ist seit dem 01.04.2018 ordentliches Mitglied der Energieagentur Rems-
Murr gGmbH und unterstützt bereits die Bemühungen zum Klimaschutz auf kommunaler Ebene. 
Im Rahmen dieser Mitgliedschaft ist neben zahlreichen Angeboten für die Bürgerschaft und die 
Gewerbetreibenden vor allem die derzeitige Teilnahme am Projekt „Klimaschutz mit System“ 
von Bedeutung. Hier werden energieintensive gemeindeeigene Gebäude kontinuierlich erfasst, 
überwacht und energieeffizient ausgerichtet, so dass durch Energieeinsparungen die Emissio-
nen von CO2 nachhaltig reduziert werden können. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Unterstützungserklärung zum Klimaschutzpakt.  
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Bauamt  
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/663/2020 043.5 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2020 öffentlich Entscheidung 
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Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen Hillmann; Herr 
Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

6. Teilnahme an der 20. Bündelausschreibung Strom ab Lieferbeginn 
01.01.2022 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 667/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Nachfolgend erläutert der Vorsitzende den Sachverhalt. Die Verwaltung schlägt vor, 100% 
Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote auszuschreiben. 
 
Auf Anfrage von Gemeinderätin Dr. Reichart erläutert Kämmerer Schreiber den Unterschied 
zwischen „ohne“ und „mit“ Neuanlagenquote.  
 
 

Der Gemeinderat fasst mit 15 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgenden Beschluss 

1. Der Gemeinderat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Gt-service Dienstleis-
tungsgesellschaft mbH vom 06.11.2020 nebst Anlagen zur Kenntnis. 

2. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibungen als für 
sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme von dem Lie-
feranten / den Lieferanten, der / die jeweils den Zuschlag erhält / erhalten, für die Dauer 
der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit. 

3.  a) Die Verwaltung wird beauftragt, Strom mit folgender Qualität im Rahmen der 
Bündelausschreibungen Strom über die Gt-service GmbH auszuschreiben: 

☐ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote 

Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 

 
b) Die Ausschreibung von Ökostrom soll erfolgen:  

☐ Für alle Abnahmestellen des AG 

 
Verteiler:  1 x Kämmerei  
 



 
 

 

 

 

Teilnahme an der 20. Bündelausschreibung Strom ab Lieferbeginn 
01.01.2022 

 
Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Berglen an der 15. Bündelausschreibung für den kommunalen 
Strombedarf 2017 bis 2018 teilgenommen. Die daraus resultierenden Stromlieferungsverträge 
verlängern sich automatisch für maximal drei Jahre um jeweils ein weiteres Jahr, sofern nicht 
fristgerecht vom Lieferanten oder der Gemeinde gekündigt wird. 
 
Mit Schreiben vom 22.10.2018 hat die Süwag Vertrieb AG & Co. KG die Stromlieferungsverträ-
ge mit der Gemeinde Berglen und dem Wasserwerk Berglen fristgerecht zum 31.12.2019 ge-
kündigt. Der Vertrag mit der ENERGIEALLIANZ Austria GmbH über die Stromlieferung für die 
Straßenbeleuchtung und die Nachbarschaftsschule wurde nicht gekündigt und hat sich bis zum 
31.12.2021 verlängert. 
 
Im Jahr 2019 nahm die Gemeinde Berglen mit den freigewordenen Abnahmestellen an der 18. 
Bündelausschreibung (Stromlieferung vom 01.01.2020 bis 31.12.2022) teil. Anstelle der bishe-
rigen wiederkehrenden Einzelbeauftragung der Gt-service GmbH durch die Kommunen mit der 
Durchführung von Ausschreibungen, wurden die Leistungen der Gt-service GmbH auf Grundla-
gen entsprechend kündbarer Daueraufträge durchgeführt. Das bedeutet, dass die Gt-service 
GmbH künftig automatisch die freiwerdenden Abnahmestellen in den folgenden Bündelaus-
schreibungen berücksichtigt. 
 
Mit E-Mail vom 06.11.2020 wurde die Verwaltung über die nun folgende 20. Bündelausschrei-
bung informiert. Diese sieht eine feste Vertragslaufzeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 vor. In 
dieser Ausschreibung werden die bisher nicht gekündigten Abnahmestellen der 15. Bündelaus-
schreibung berücksichtigt. 
 
Im Zuge der 20. Bündelausschreibung besteht erneut die Möglichkeit, die Stromversorgung 
durch Ökostrom auszuschreiben. Grundsätzlich ist bei einer Ausschreibung von Ökostrom mit 
einem höheren Strompreis zu rechnen. Im Hinblick auf die sowohl gesellschaftliche als auch 
ökologische Verantwortung und Vorbildfunktion der öffentlichen Hand, sollte dennoch eine Aus-
schreibung von Ökostrom erwogen werden. 
 
Bei der letzten Bündelausschreibung wurde Ökostrom ohne Neuanlagequote gewählt. 
 
Bereits mit der Teilnahme an der 18. Bündelausschreibung wurde die Gt-service mittels Dauer-
auftrag bevollmächtigt, Ausschreibungen für freiwerdende Stromabnahmestellen durchzuführen 
und den Zuschlag entsprechend der Entscheidung des Aufsichtsrates der Gt-service zu ertei-
len. Die Zuschlagserteilung auf das wirtschaftlichste Angebot durch die Gt-service ist für die 
Teilnehmer verbindlich und verpflichtet zur Stromabnahme bei dem erfolgreichen Bieter. 
  
Die Kosten für die Bündelausschreibung belaufen sich auf 6,80 € netto je Abnahmestelle (in 
dieser Ausschreibung 29 Abnahmestellen) und werden durch den Neckar-Elektrizitätsverband 
(NEV) für seine Mitglieder übernommen. 
 
Für die anstehende Bündelausschreibung muss der Gemeinderat nun noch entscheiden, wel-
che Stromart (Normalstrom, Ökostrom mit oder ohne Neuanlagenquote) bezogen werden soll. 
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B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

1. Der Gemeinderat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Gt-service Dienstleis-

tungsgesellschaft mbH vom 06.11.2020 nebst Anlagen zur Kenntnis. 

2. Die Gemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibungen als für 

sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme von dem 

Lieferanten / den Lieferanten, der / die jeweils den Zuschlag erhält / erhalten, für die 

Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit. 

3.  a) Die Verwaltung wird beauftragt, Strom mit folgender Qualität im Rahmen der 
Bündelausschreibungen Strom über die Gt-service GmbH auszuschreiben: 

☐  100 % Normalstrom 

keine Anforderungen an die Erzeugungsart 

☐ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote 

Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 

☐ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit 33 % Neuanlagen-

quote 
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell 

☐ 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit mindestens 33% 

Neuanlagenquote, Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell. 
Die vom Bieter angebotene Neuanlagenquote (34-100%) geht in die Wertung 
ein. 

 
b) Die Ausschreibung von Ökostrom soll erfolgen:  

☐ Für alle Abnahmestellen des AG 

☐ nur für ausgewählte Abnahmestellen gemäß Anlage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei  
 

 





























































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen Hillmann; Herr 
Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
7. Bereitstellung von zusätzlichen Kindergartenplätzen auf dem Grundstück 

des ehemaligen Hausmeisterpavillons in Oppelsbohm und Schaffung von 
bis zu zwei Interimsgruppen im Bürgersaal des Feuerwehrhauses Süd in 
Steinach 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 664/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt die beauftragte Architektin Frau Ursel Ackermann. Er verweist auf die 
intensive Vorberatung im Bau- und Umweltausschuss und leitet in die Thematik ein. Es ist ange-
strebt, den interimsweisen Umbau des Bürgersaals im Feuerwehrhaus Süd in Steinach bis März 
/ April 2021 fertigzustellen, damit weitere Kindergartenplätze zur Verfügung gestellt werden kön-
nen.  
 
Gemeinderat Haller spricht das neue Bundesförderprogramm an, das für einen Neubau einen 
pauschalierten Förderbetrag in Höhe von 132.000 € pro Gruppe vorsieht und erkundigt sich, ob 
man Fördergelder auch für die Interimslösung im Feuerwehrhaus Süd beantragen kann.  
 
Hauptamtsleiterin Ehmann informiert, dass grundsätzlich auch bei Interimslösungen 70% der 
Baukosten gefördert werden können. Im vorliegenden Fall wären dies 35.000 €. Allerdings be-
steht eine Zweckbindungsfrist von 25 Jahren, daher wäre eine Antragstellung hier nicht zielfüh-
rend. 
 
Gemeinderat Simpfendörfer begrüßt die Einrichtung der zusätzlichen Gruppen. Er möchte wis-
sen, ob hierfür auch ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden ist.  
 
Hauptamtsleiterin Ehmann teilt hierzu mit, dass der Gemeinde zugute kommt, dass immer ge-
nügend Personal ausgebildet wurde und auf dieses jetzt zurückgegriffen werden kann. Die Per-
sonalgewinnung in Berglen funktioniert.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Personalzusage für die erste Gruppe vorhanden ist. 
 
Gemeinderätin Dr. Reichart fragt an, ob dann auch wirklich gewährleistet sei, dass sämtlicher 
Bedarf an Kindergartenplätzen gedeckt ist.  
 



Der Vorsitzende weist darauf hin, dass nach der vorliegenden Hochrechnung aktuell davon aus-
zugehen ist, dass man mit diesem Platzbedarf zu Rande kommt. Eine Änderung des Einschu-
lungsstichtages oder eine Erhöhung der Geburtenzahlen in Corona-Zeiten könnten diese Zahlen 
allerdings ändern.    
   
 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Der Bürgersaal im Feuerwehrhaus Süd in Steinach wird interimsweise für eine 

zweigruppige Kindertageseinrichtung umgebaut. Um eine zeitnahe Nutzung der 
Räumlichkeiten zu ermöglichen, sollte umgehend die baurechtliche Genehmigung 
für die geplante Nutzungsänderung beantragt werden. Die Umbaumaßnahmen 
können im Anschluss sofort von der Verwaltung umgesetzt werden.  

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Baugesuch für eine neue zweigruppige Kinder-

tageseinrichtung am Standort des ehemaligen Hausmeisterpavillons Leharstraße 
35 in Oppelsbohm zu erstellen und dieses zur Genehmigung einzureichen. Die 
Ausführung des Gebäudes soll als Massiv-Holzständerbau erfolgen. Die Architek-
ten- und Fachplanerleistungen (alle Leistungsphasen) können von der Verwaltung 
beauftragt werden. 

 
Eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung des Kindergartenneubaus er-
folgt durch den Gemeinderat und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung im 
Gemeindehaushalt.  

 
3. Es sollen Überlegungen für eine Nachnutzung des geplanten Gebäudes in die Pla-

nung eingearbeitet werden, um zukünftig die erforderliche Flexibilität für eventuell 
andere Nutzungsformen zu erhalten.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Hauptamt      
 



 
 

 

 

 

Bereitstellung von zusätzlichen Kindergartenplätzen auf dem 
Grundstück des ehemaligen Hausmeisterpavillons in Oppelsbohm 
und Schaffung von bis zu zwei Interimsgruppen im Bürgersaal des 

Feuerwehrhauses Süd in Steinach 

 
Die Verwaltung hat sich aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats zusammen mit der beauf-

tragten Architektin Ursel Ackermann aus Ödernhardt seit der Sitzung vom 27.10.2020 intensiv 

mit den möglichen Varianten zur Schaffung weiterer Betreuungsplätze am Standort des ehema-

ligen Hausmeisterpavillons in Oppelsbohm befasst. Im Vordergrund stand dabei, neben der 

Definition des benötigten Raumprogramms für eine zweigruppige Einrichtung, die Beschaffung 

näherer Informationen zu der präferierten modularen Containeranlage und die Einholung von 

Erfahrungswerten aus dem Betrieb von derartigen Anlagen bei kommunalen Trägern. Darüber 

hinaus wurde die vom Gemeinderat gewünschte grobe Ermittlung der Herstellungskosten für 

die in Frage kommenden Varianten von Architektin Ackermann vorgenommen. 

 

Modulare Stahlcontainer: 

Die Firma Algeco GmbH aus Kehl ist einer der führenden Anbieter für modulare Raumsysteme 

in Deutschland. Ihr Angebotsportfolio umfasst auch kommunale Branchenlösungen für Schulen 

und Kindertageseinrichtungen. Eine Containeranlage des Unternehmens für eine Kindertages-

einrichtung ist seit dem vergangenen Jahr im Stadtteil Rielingshausen der Großen Kreisstadt 

Marbach am Neckar an der Backnanger Straße in Betrieb. Der zweigeschossige Kindergarten 

mit Krippe soll aufgrund eines Beschlusses des Stadtrats allerdings nur als Übergangslösung 

während den anstehenden Sanierungsarbeiten des eigentlichen Kindergartengebäudes dienen. 

Eine langfristige Lösung war vom Gremium an dem Standort im Bereich der angrenzenden Hal-

le nicht gewünscht worden. Weitere zusätzliche Betreuungsplätze sollen deshalb an anderer 

Stelle im Stadtgebiet entstehen.  

 

Auf eine optisch ansprechende Außengestaltung wurde vor diesem Hintergrund kein besonde-

rer Wert gelegt. Eine gefällige Fassadenverkleidung vor den grauen Containern ist daher nicht 

vorhanden. Ebenso fehlt eine spezielle Bedachung der verbauten Module. Das Baufeld selbst 

ist wegen der befristeten Nutzung nur provisorisch hergerichtet worden, weshalb auf eine 

Stahlbetonbodenplatte als Untergrund für die Containermodule ebenfalls verzichtet wurde. Man 

hat sich vielmehr dazu entschieden, die Aufstellfläche nur mit Schotter zu befestigen und den 

vorhandenen leichten Geländeversatz durch L-Stein-Elemente auszugleichen. Alle Erschlie-
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ßungs- und Außenanlagen sowie der Spielbereich sind aufgrund der genannten zeitlichen Pla-

nungen nur sehr spartanisch ausgeführt worden. Eine Barrierefreiheit zum Obergeschoss be-

steht nicht. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung Marbach am Neckar handelt es sich bei den 

einzelnen, miteinander verbundenen Stahlmodulen um Container mittlerer Ausstattung ohne 

Klimatisierung und Aufzug sowie einfacher Sonderausstattung. Die Containeranlage wurde von 

der Stadt Marbach am Neckar nicht erworben, sondern zu einem Preis von 400.000 € pro Jahr 

von der Firma Algeco GmbH angemietet.  

 

Im Rahmen einer Besichtigung am 11.11.2020 konnte sich Architektin Ackermann zusammen 

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Haupt- und Bauamtes vor Ort einen Eindruck 

über den zweigruppigen Kindergarten mit Krippe verschaffen. Die bisherigen Erfahrungen der 

Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde Rielingshausen als Träger der Einrichtung ha-

ben gezeigt, dass die Container als befristete Übergangslösung mit Abstrichen bei Schall-

schutz, Wärmedämmung, Nutzung und Barrierefreiheit als Kindertageseinrichtung geeignet 

sind. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Einrichtungsleitung kommen jedoch über-

einstimmend zu dem Ergebnis, dass die gewählte Containervariante für eine dauerhafte 

Nutzung aus ihrer Sicht ungeeignet ist. 

 

Die grob geschätzten Kosten für den Erwerb der Container mit höherwertiger Ausstattung wer-

den bei einer erforderlichen Grundfläche von 450 m² für eine zweigruppige Einrichtung in Berg-

len auf ca. 1,1 Mio. Euro geschätzt. Weitere, wegen der aktuell noch fehlenden Detailplanung 

der Kindertageseinrichtung nicht bezifferbare Aufwendungen entstehen für das Herrichten des 

Grundstücks einschließlich der geländebedingten Stützmauern, die aufwendigere Gründung der 

Anlage sowie die erforderlichen Außenanlagen. Hinzu kommen Kosten für eine vorgelagerte 

Außenfassade, ein die Container überspannendes Dach sowie eine eventuelle Aufzugsanlage 

zur Herstellung der für einen Dauerbetrieb erforderlichen Barrierefreiheit des Obergeschosses. 

Ferner sind die Planungs- und Ausschreibungskosten sowie die Genehmigungsgebühren in 

dem genannten Betrag nicht enthalten. 

 

Aufgrund der Erfahrungen der Stadtverwaltung Marbach am Neckar bzw. des kirchlichen 

Trägers, der zu erwartenden Grundkosten sowie der für einen Dauerbetrieb notwendigen 

Spezifikationen ist fraglich, ob die Containeranlage tatsächlich eine geeignete Variante 

für die Gemeinde Berglen darstellt. 

 



 

Containeranlage in Marbach-Rielingshausen 
 
 
Skelettbauweise: 
 
Der Skelettbau ist eine Bauweise, die ein tragendes Gerippe beschreibt. Seine nicht tragenden 

Zwischenräume werden mit Holz, Glas oder mineralischen Baustoffen ausgekleidet. Die vertika-

len Lasten übernehmen bei der Skelettbauweise die einzelnen Elemente wie Deckenplatten, 

Unterzüge, Stützen und Fundamente. Innerhalb der Zwischenräume findet keine Lastabtragung 

statt, sondern sie bilden nur einen Abschluss der Wand nach außen. Die verwendeten Materia-

lien im Skelettbau sind Konstruktionsholz, Stahl oder Stahlbeton. Diese bieten die Möglichkeit, 

große Spannweiten zu überbrücken und können auch modular zusammengebaut werden. Die 

Vorteile des Skelettbaus liegen dabei ganz klar in der Systematisierung der Gebäudestruktur 

und von dessen Bauteilen. Die Gestaltung des Grundrisses und der Fassade kann flexibel ge-

halten werden. Spätere Umbaumaßnahmen an einzelnen Wänden lassen sich problemlos be-

werkstelligen, da diese keine lastabtragende Funktion besitzen.  

 

Im Stadtteil Höfen wurde von der Großen Kreisstadt Winnenden im vergangenen Jahr eine ein-

gruppige Kindertageseinrichtung im Skelettbau errichtet. Um nähere Informationen und Erfah-

rungen zu der beschriebenen Bauweise, den Herstellungskosten und der Ausschreibungsthe-

matik zu erhalten, hat die beauftragte Architektin Ursel Ackermann mit dem Bauamt der Stadt 

Winnenden Kontakt aufgenommen. Das eingeschossige Gebäude mit Flachdach in Höfen ist 



auf einer Stahlbetonbodenplatte in Stahlskelettbauweise errichtet worden. Für die Außenwände 

wurde eine gedämmte Holzkonstruktion mit waagerecht verlaufender Lärchendielenverschalung 

verwendet.  

 

Die Vorlaufzeit für die Vorentwurfsplanung betrug nach Aussage der Stadtverwaltung rd. sechs 

Monate. Der Herstellungsprozess bis zur Bezugsfertigkeit der Einrichtung hat nach Vorliegen 

der Baugenehmigung ab Auftragsvergabe weitere 12 Monate in Anspruch genommen. Der Bau 

des Gebäudes wurde nicht über Einzelgewerke vom Bauamt der Stadt organisiert, sondern 

durch einen Generalunternehmer schlüsselfertig zu einem Gesamtpreis von 650.000,-- € (ohne 

Verfahrens- und Ausschreibungskosten, Erschließungs- und Außenanlagen) errichtet. Im Vor-

feld musste deshalb eine komplexe europaweite Ausschreibung von der Stadtverwaltung 

durchgeführt werden.  

 

Die beschriebene Skelettbauweise wäre auch für die geplante Kindertageseinrichtung in 

Berglen geeignet. Der vorgesehene Standort an der Sporthalle setzt aufgrund der Platz-

verhältnisse und der topografischen Bedingungen des Geländes allerdings eine zweige-

schossige Ausführung voraus. Vor diesem Hintergrund ist aufgrund höherer statischer 

und brandschutztechnischer Anforderungen (Einhausung der Stahlträger oder Verwen-

dung von Stahlbetonstützen) mit höheren Baukosten als bei der eingeschossigen Ein-

richtung in Winnenden-Höfen zu rechnen. Die von Frau Ackermann grob geschätzten 

Baukosten belaufen sich auf ca. 1,55 Mio. € zzgl. der Kosten für Mobiliar, Ausstattung, 

Spielgeräte und Außenanlagen sowie der Nebenkosten (Baugenehmigung, Honorar).  

 

Darüber hinaus müsste, um die Kinderbetreuung im kommenden Jahr bis zur Fertigstel-

lung der neuen Kita sicherzustellen, eine Interimseinrichtung geschaffen werden.  

 



 
Eingruppige Kita in Winnenden-Höfen 
 
 
Weitere Ausführungsvarianten wären aus Sicht der Architektin und der Verwaltung die Holzmo-

dul- und die Holzständerbauweise oder eine Kombination aus Massiv- und Holzständerbauwei-

se.  

 

Die Holzmodulbauweise gilt heute ebenfalls für bestimmte Bauvorhaben als eine bewährte 

Standardbauweise. Ein entscheidender Vorteil des Holzmodulbaus ist die Vorfertigung der Bau-

teile im Werk bzw. Zimmereibetrieb. Dort entstehen einzelne hochpräzise geschnittene Elemen-

te mit geringeren Maßtoleranzen als regulär im Baubereich. Das eröffnet dem Modul-bau, bei 

dem sich die Bauelemente letztendlich auf der Baustelle perfekt ineinanderfügen sollen, ent-

scheidende Vorteile. So werden heute ganze Raummodule vorproduziert, die dann millimeter-

genau und in kurzer Zeit auf der Baustelle zusammengefügt werden. Der eigentliche Zeitfaktor 

für die Herstellung eines Gebäudes entfällt daher auf die Produktion der Module im Werk in der 

Zimmerei. 

 

Auch bei dieser Bauweise muss ein besonderes Augenmerk auf die Ausschreibungsthematik 

gelegt werden, da eine beschränkte Ausschreibung bei einer Überschreitung der festgelegten 

Wertgrenzen nicht möglich ist und folglich ein zeitlich deutlich anspruchsvolleres öffentliches 

Verfahren durchgeführt werden müsste.  



 

Beispiel Holzmodulbau 

 

Die Holzständerbauweise gehört zu der Bauweise des Fachwerks. Bei dieser Form des Holz-

baus bilden die sogenannten „Ständer“ das tragende Gerüst vom Boden bis zum Dach. Sie 

übernehmen damit vollständig das Gewicht des Hauses. Dies macht einen entscheidenden Vor-

teil dieser Bauweise aus, denn durch die speziellen Stützenkonstruktionen sind tragende Wän-

de im inneren des Hauses weitgehend überflüssig. Dies wiederum ermöglicht zahlreiche Gestal-

tungsmöglichkeiten im Wandaufbau und im Inneren flexible, individuelle Grundrisse. Es können 

auch zweigeschossige Raumkonzepte realisiert werden. Der Bedarf der vorgesehenen Nut-

zungsformen, die technische Ausrüstung und die örtlichen Gegebenheiten des Grundstücks 

können vor diesem Hintergrund in der Gebäudeplanung besser aufeinander abgestimmt wer-

den. Spätere Umbaumaßnahmen an einzelnen Wänden lassen sich, wie beim beschriebenen 

Skelettbau, problemlos bewerkstelligen, da die Innenwände auch hier keine lastabtragende 

Funktion besitzen. Die Holzständerbauweise wurde beim Anbau an das Feuerwehrgebäude im 

Ortsteil Oppelsbohm gewählt. Die Architektin geht bei der Verwirklichung eines reinen Holz-

ständerbaus grob geschätzt von 1,5 Mio. € aus, wobei die erwähnten Kosten für das Mobiliar, 

die Ausstattung und die Außenanlagen einschließlich Spielgeräte noch hinzukommen. Zudem 

fallen noch Planungskosten (Honorare) und Gebühren für die Baugenehmigung an. 

 

Bei der Holzmodul- und Holzständerbauweise handelt es sich jeweils um etablierte und 

bewährte Bauweisen, die eine langfristige Nutzung des Gebäudes ermöglichen und aus 

Sicht der Verwaltung für den Neubau der Kindertageseinrichtung in Frage kommen wür-

den. Ein in diesen Bauweisen errichtetes Gebäude erfordert jedoch eine etwas größere 



Baufläche, da der Baukörper selbst freistehen muss und nicht in den geländebedingt 

erforderlichen Stützmauern integriert werden kann. 

 

 

 

Beispiel Holzständerbauweise 
 

Um die Vor- und Nachteile der verschiedenen Bauweisen auszugleichen, bietet sich auch eine 

Kombination aus massiver Bauweise und der Holzbauweise an. Die Kombination besteht 

darin, dass das Erdgeschoss auf einer Stahlbetonbodenplatte als tragendes Element ganz oder 

teilweise in massiver Bauweise in der Regel als Mauerwerk oder aus Stahlbetonfertigteilen er-

richtet wird. Das darüber liegende Obergeschoss wird aus Holz als leichte Ständerkonstruktion 

gefertigt. Der Platzbedarf ist gegenüber den reinen Holzkonstruktionen geringer. 

 

Die Baukosten wurden von Frau Ackermann auf Basis der Herstellungskosten des Gebäudean-

baus bei der Feuerwehr in Oppelsbohm und dem von der Kindergartenfachberatung ermittelten 

Flächenbedarf auf 1,575 Mio. € zzgl. der Kosten für Mobiliar, Ausstattung, Außenanlagen und 

Spielgeräte geschätzt. Hinzu kommen ferner noch die Planungskosten (Honorare) und Gebüh-

ren für die erforderliche Baugenehmigung. 

 

 

 

 

 



 
Kombination Massivbau-Holzständerbau 
 

Alle Varianten setzen bauliche Maßnahmen zur Abfangung des ansteigenden Geländes durch 

Stützmauern voraus, da die bislang durch den Pavillon überbaute ebene Fläche für eine neue 

zweigruppige Einrichtung nicht ausreichend ist.  

 

Die Holzständerbauweise bzw. eine Kombination aus Massiv- und Holzständerbauweise 

sind aus Sicht der Verwaltung in Anbetracht der örtlichen Begebenheiten, des von der 

Kindergartenfachberatung ermittelten Flächenbedarfs, der Betriebsanforderungen, der 

gewünschten späteren Nutzungsflexibilität des Gebäudes sowie der zu erwartenden 

Baukosten nach jetzigem Stand die optimalsten Varianten für einen Kita-Neubau auf dem 

Gelände des ehemaligen Hausmeisterpavillons. Die Verwaltung geht zudem davon aus, 

dass, sofern die Wertgrenzen nicht überschritten werden, die Einzelgewerke beschränkt 

ausgeschriebenen werden können. Die in Frage kommenden Firmen wären dann von 

Anfang an bekannt. Der Aufwand für die Verwaltung wäre zudem geringer als bei einer 

öffentlichen Ausschreibung. Für die komplexere und rechtlich anspruchsvollere europa-

weite Ausschreibung bedarf es externer Beratungsleistungen. 

 

Da die Abfangung des Geländes beim Kombinationsbau mit dem massiven Erdgeschoss 

erfolgen kann, ist der Platzbedarf geringer als bei den beiden Holzkonstruktionen. Zudem 

lässt sich die Barrierefreiheit des Obergeschosses vor Ort einfacher lösen.  

 

Die Architektin und die Verwaltung kommen nach Abwägung der Vor- und Nachteile aller 

in Frage kommenden Möglichkeiten zu dem Ergebnis, dass die beschriebene Kombinati-

onsvariante aus Massiver- und Holzständerbauweise die am besten geeignete Bauweise 

für den vorgesehenen Standort und unseren konkreten Bedarf ist. 



 

Die Schaffung von neuen Kinderbetreuungsplätzten wird über ein neues Bundesförderpro-

gramm unterstützt. Die Gemeinde könnte für den geplanten Kita-Neubau zusätzlich für zwei 

weitere Gruppen Fördermittel beantragen. Der Förderbetrag ist pauschaliert und beträgt 

132.000,-- € je Gruppe. Das Förderprogramm setzt allerdings sehr enge Fristen für die Bereit-

stellung der Betreuungsplätze. Mit dem Bau des Gebäudes müsste spätestens am 31.12.2021 

begonnen werden. Die Fertigstellung ist bis 30.06.2022 vorzusehen. 

 

Aufgrund des zeitlichen Vorlaufs und der Bauzeit setzen alle Varianten außer der Containerlö-

sung zwingend eine Interimslösung voraus, um den erforderlichen Kinderbetreuungsbedarf de-

cken zu können. Bei der Containervariante bestehen jedoch noch Unwägbarkeiten bezüglich 

des Ausschreibungsverfahrens und des im Moment nicht absehbaren zeitlichen Rahmens be-

züglich der Produktion der Container (beim Erwerb werden keine gebrauchten Container aus 

dem Vermietungsgeschäft veräußert).  

 

Als Interimslösung bietet sich nach einer ersten Einschätzung der Architektin und der Verwal-

tung der Bürgersaal im Feuerwehrhaus Süd in Steinach an. Dieser müsste allerdings im Vorfeld 

bedarfs- und kindgerecht umgebaut werden. Ferner müsste der angrenzende Spielplatz opti-

miert werden. Für den Umbau im Gebäude rechnet Architektin Ackermann mit voraussichtlichen 

Kosten von ca. 53.000,-- €. Darin sind allerdings die Kosten für das Mobiliar und die Ausstat-

tung der Kita, die Aufwendungen für das Herrichten des angrenzenden Spielplatzes sowie die 

Genehmigungs- und Planungskosten nicht enthalten. Im Verhältnis zu den Aufwendungen der 

Stadt Marbach am Neckar für eine zweigruppige Interimseinrichtung in Rielingshausen bewegt 

sich die Kostenprognose nach Auffassung der Verwaltung noch in einem sehr akzeptablen 

Rahmen.  

 

Durch die kurzfristige Verlagerung der provisorisch eingerichteten Sozialräume des Bauhofs im 

Saal des Feuerwehrgebäudes Nord zurück auf das Betriebsgelände Orffstraße 8 in Oppels-

bohm steht dieser Versammlungsraum wieder für eine anderweitige Nutzung zur Verfügung. 

 

Die beauftragte Architektin Frau Ackermann wird in der Sitzung anwesend sein und steht dem 

Gremium für Fragen zur Verfügung.  

 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Der Bürgersaal im Feuerwehrhaus Süd in Steinach wird interimsweise für eine 

zweigruppige Kindertageseinrichtung umgebaut. Um eine zeitnahe Nutzung der 



Räumlichkeiten zu ermöglichen, sollte umgehend die baurechtliche Genehmigung 

für die geplante Nutzungsänderung beantragt werden. Die Umbaumaßnahmen 

können im Anschluss sofort von der Verwaltung umgesetzt werden.  

 

5. Die Verwaltung wird beauftragt, ein Baugesuch für eine neue zweigruppige Kin-

dertageseinrichtung am Standort des ehemaligen Hausmeisterpavillons Lehar-

straße 35 in Oppelsbohm zu erstellen und dieses zur Genehmigung einzureichen. 

Die Ausführung des Gebäudes soll als Massiv-Holzständerbau erfolgen. Die Archi-

tekten- und Fachplanerleistungen (alle Leistungsphasen) können von der Verwal-

tung beauftragt werden. 

 

Eine endgültige Entscheidung über die Umsetzung des Kindergartenneubaus er-

folgt durch den Gemeinderat und steht unter dem Vorbehalt der Finanzierung im 

Gemeindehaushalt.  

 

6. Es sollen Überlegungen für eine Nachnutzung des geplanten Gebäudes in die Pla-

nung eingearbeitet werden, um zukünftig die erforderliche Flexibilität für eventuell 

andere Nutzungsformen zu erhalten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt 
1 x Hauptamt      
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Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen Hillmann; Herr 
Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
8. Optierung zur Regelbesteuerung im Kommunalwald 

 
   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 665/2020. Die Vorlage 
ist Bestandteil des Protokolls.    
 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei   
 



 
 

 

 

 

Optierung zur Regelbesteuerung im Kommunalwald 

 
Der Kommunalwald der Gemeinde Berglen wurde bisher mit den Durchschnittssätzen für land- 
und forstwirtschaftliche Betriebe gem. § 24 UStG besteuert. Dies bedeutet, dass aus Vereinfa-
chungsgründen die Umsätze (Holzverkäufe) pauschal mit 5,5% besteuert werden, dafür im Ge-
genzug bei den Ausgaben die Vorsteuer nicht geltend gemacht werden kann. 
 
Mittlerweile erfolgt der Holzeinschlag nicht mehr durch eigene Mitarbeiter, sondern durch Forst-
unternehmen, für deren Leistungen 19% Vorsteuer anfällt. Auch die forstliche Betreuung der 
Kommunalwälder durch das Land (Forstverwaltungskostenbeitrag) ist seit dem 01.01.2016 um-
satzsteuerpflichtig. Im Zuge des Kartellrechtsverfahrens der Forstbetreuung muss die forstliche 
Betreuung zu mindestens zu den Selbstkosten erfolgen. Infolgedessen wird sich der Forstver-
waltungskostenbeitrag ca. verdoppeln. 
 
Da sich die umsatzsteuerpflichtigen Ausgaben die letzten Jahre stark erhöht haben, wurde die 
Option zur Regelbesteuerung zu wechseln geprüft. Dies bedeutet, die Holzverkäufe an Säge-
werke und holzverarbeitende Unternehmen werden künftig mit 19% versteuert (was für diese 
Unternehmen zu keiner Mehrbelastung führt, da sie diese Steuer über das Finanzamt erstattet 
bekommen). Brennholzverkäufe an Endverbraucher werden dagegen mit 7% USt. besteuert. 
Da die Verkaufspreise hier im Landkreis einheitlich sind, wird sich für den Endverbraucher keine 
Änderung ergeben (der Bruttopreis bleibt gleich), die Einnahmen der Gemeinde werden sich 
jedoch geringfügig reduzieren (gerechnet auf das Jahr 2019 hätten sich die Einnahmen um ca. 
500 € reduziert). 
 
Die Verwaltung rechnet mit einer jährlichen Ergebnisverbesserung um ca. 7.000 € bis 10.000 €, 
je nach jährlichem Holzeinschlag und Umfang der forstlichen Pflegemaßnahmen. 
 
Eine Berechnung aufgrund der Zahlen des Jahresabschlusses 2019 ergab eine Ergebnisver-
besserung um ca. 7.900 €. Diesen steht jedoch auch ein erhöhter Personalaufwand für die 
steuerrechtliche Abwicklung gegenüber. Da zum 01.01.2023 umfassende Änderungen für die 
Umsatzbesteuerung der Kommunen in Kraft treten und viele Aufgabenbereiche der Gemeinde 
umsatzsteuerpflichtig werden, wird sich der Personalaufwand ohnehin deutlich erhöhen, sodass 
die Optierung zur Regelbesteuerung des Kommunalwaldes zum 01.01.2021 erfolgen wird. 
 
Gem. § 24 Abs.4 UStG ist die Gemeinde mindestens fünf Kalenderjahre an diese Entscheidung 
gebunden. 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/665/2020 855.02 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2020 öffentlich Kenntnisnahme 
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen Hillmann; Herr 
Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
9. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen 

 
   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 661/2020 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls. 
 
Der Vorsitzende erläutert nachfolgend die Thematik.  
 
Gemeinderat Haller sind die „schwerwiegenden Gründe”, bei denen eine Sitzung nicht ord-
nungsgemäß durchgeführt werden kann, zu allgemein gehalten. Er schlägt vor, bspw. stattdes-
sen die 7-Tage-Inzidenz als Grund heranzuziehen. Schwierig bei einer Videokonferenz sind sei-
ner Meinung nach auch die Bereitstellung des notwendigen Equipments und die Sicherstellung 
der Netzverbindung in den jeweiligen Ortsteilen.  
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass der Beschlussvorschlag der Mustersatzung des Gemeindetags 
Baden-Württemberg folgt. Die Netzverbindungen sind bereits heute schon möglich und tech-
nisch darstellbar.  
 
Gemeinderat Hammer sieht das Thema aus Datenschutzgründen auch als kritisch an.  
 
Gemeinderat Klenk weist darauf hin, dass beim richtigen Provider und beim Einsatz des richti-
gen Tools Sicherheit besteht. Durch die Änderung der Hauptsatzung soll lediglich die Möglich-
keit offengehalten werden, in bestimmten Situationen eine Videokonferenz durchführen zu kön-
nen.  
 
Auch Gemeinderätin Dr. Reichart sieht dies so. Es wird nicht die Regel sein, dass Gemeinde-
ratssitzungen als Videokonferenzen durchgeführt werden.    
 
 
Mit 14 Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen fasst der Gemeinderat den Beschluss:  

 

Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen wird entsprechend 

nachfolgendem Formblatt beschlossen: 

 



Gemeinde Berglen 
Rems-Murr-Kreis 

 
Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat der Gemeinde-

rat am 15. Dezember 2020 beschlossen, die Hauptsatzung der Gemeinde Berglen in der Fas-

sung vom 21. Mai 2019 wie folgt zu ändern: 

 

Es wird folgender § 3a eingefügt: 

 

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungs-

raum 

 

Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche 

Anwesenheit der Mitglieder/innen im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. 

Die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich 

nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. 

Für Sitzungen der beratenden und beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten die-

ses Regelungen entsprechend.  

 

§ 6 Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen 

Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

  

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem zustän-

digen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des Vorsit-

zenden oder einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind sie dem 

zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen. 

 

§ 2 

 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Gemeinde Berglen in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-

den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 

Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-

halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 

gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 



 

Berglen, den 15. Dezember 2020 

Maximilian Friedrich, Bürgermeister 

 
 
 
 
 
   
 

Ausgefertigt: 16. Dezember 2020 

 

 

 

Maximilian Friedrich 

Bürgermeister 

1 x Hauptamt     
 



 
 

 

 

 

Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen 

 
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation hat die Landesregierung in der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) mit Änderung vom 17. Juni 2020 die Möglichkeit von Gremiensit-

zungen ohne persönliche Anwesenheit im Sitzungssaal geschaffen. Dies wurde in § 37a GemO 

verankert. 

 

Der Wortlaut des Paragraphen lautet: 

§ 37a 

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungs-

raum 

(1) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass notwendige Sitzungen des Gemeinde-

rats, ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt werden kön-

nen; dies gilt nur, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Video-

konferenz, möglich ist. Dieses Verfahren darf bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; 

bei anderen Gegenständen darf es nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus 

schwerwiegenden Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. Schwerwiegen-

de Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, 

sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungs-

gemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. Bei öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 

muss eine zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zugänglichen Raum 

erfolgen. 

(2) Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Sitzung ein-

schließlich Beratung und Beschlussfassung eingehalten werden. In einer Sitzung nach Absatz 1 

Satz 1 dürfen Wahlen im Sinne von § 37 Absatz 7 nicht durchgeführt werden. Im Übrigen blei-

ben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des Gemeinderats geltenden Regelungen unbe-

rührt. 

(3) Bis 31. Dezember 2020 findet Absatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass eine Regelung 

in der Hauptsatzung nicht erforderlich ist. 

 

Die Möglichkeit Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Ratsmitglieder abzuhalten, ist 

ohne Änderung der Hauptsatzung bis zum 31. Dezember 2020 befristet. Da die Corona-

Pandemie auf unabsehbarere Zeit und mit ungewissem Verlauf weiter Teil unseres Alltags sein 

wird, erachtet die Verwaltung eine Änderung der Hauptsatzung unter Einbeziehung des § 37a 

GemO als notwendig, um auch weiterhin Gemeinderatssitzung durchführen zu können. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/661/2020 022.3; 020.051 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Außerdem soll § 6 Abs. 3 der Hauptsatzung an die aktuelle Rechtslage angepasst werden. 

Nach § 39 Abs. 4, Satz 2, GemO kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass Anträ-

ge, die nicht vorberaten worden sind, auf Antrag des Vorsitzenden oder einer Fraktion oder 

eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats den zuständigen beschließenden Aus-

schüssen zur Vorberatung überwiesen werden. Mit der GemO-Novelle im Jahre 2015 wurde 

das Quorum für die Überweisung von Anträgen an den zuständigen Ausschuss zur Vorbera-

tung seinerzeit von einem Fünftel auf ein Sechstel der Gemeinderatsmitglieder abgesenkt. In 

der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen wurde diese Änderung bisher noch nicht berücksich-

tig und muss daher angepasst werden. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen wird entsprechend 

nachfolgendem Formblatt beschlossen: 



 

Gemeinde Berglen 
Rems-Murr-Kreis 

 
Satzung zur Änderung 

der Hauptsatzung der Gemeinde Berglen 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – hat der Gemeinde-

rat am 15. Dezember 2020 beschlossen, die Hauptsatzung der Gemeinde Berglen in der Fas-

sung vom 21. Mai 2019 wie folgt zu ändern: 

 

Es wird folgender § 3a eingefügt: 

 

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungs-

raum 

 

Der Bürgermeister / die Bürgermeisterin kann Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche 

Anwesenheit der Mitglieder/innen im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen. 

Die Voraussetzungen für die Einberufung und die Durchführung dieser Sitzungen richtet sich 

nach den Bestimmungen des § 37a Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung. 

Für Sitzungen der beratenden und beschließenden Ausschüsse des Gemeinderats gelten die-

ses Regelungen entsprechend.  

 

§ 6 Beziehungen zwischen Gemeinderat und beschließenden Ausschüssen 

Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

  

(3) Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sollen dem zu-

ständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf Antrag des 

Vorsitzenden oder einer Fraktion oder eines Sechstels aller Mitglieder des Gemeinderats sind 

sie dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen. 

 

§ 2 

 

Die Satzungsänderung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Gemeinde Berglen in Kraft. 

 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-

den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 

Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich inner-

halb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 

gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 



Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Berglen, den 15. Dezember 2020 

Maximilian Friedrich, Bürgermeister 

   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt     
 

 

Ausgefertigt: 16. Dezember 2020 

 

 

 

Maximilian Friedrich 

Bürgermeister 
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 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  
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Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen Hillmann; Herr 
Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
10. Entschädigung der Wahlhelfer bei der Landtags- und Bundestagswahl 

2021 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 662/2020, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Zu einer Anfrage von Gemeinderätin Bettina Rommel teilt Hauptamtsleiterin Sigloch mit, dass 
die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die zum Großteil aus der Mitarbeiterschaft kommen, nach 
der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt werden sollen. 
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass die Beschäftigten keine zusätzliche Zeitgutschrift erhalten.    
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden bei der Landtagswahl am 14. März 2021 so-
wie bei der Bundestagswahl im September 2021 nach der Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 2 x Hauptamt  
 



 
 

 

 

 

Entschädigung der Wahlhelfer bei der Landtags- und Bundestagswahl 
2021 

 
Am 14. März 2021 findet die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg statt. Im Sep-

tember 2021 ist die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag geplant. 

 

Die organisatorische Durchführung der beiden Wahlen bedarf der Mitwirkung ehrenamtlich täti-

ger Bürgerinnen und Bürger. In der Gemeinde Berglen werden bei der Landtagswahl voraus-

sichtlich insgesamt 40 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in vier Wahlbezirken und zwei Brief-

wahlbezirken eingesetzt. Bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 kann sich je nach Anzahl der 

Wahlbezirke der Einsatz der ehrenamtlich Tätigen auf 66 Personen erhöhen.  

 

Nach der Landeswahlordnung kann den Mitgliedern der Wahlvorstände für die Tätigkeit am 

Wahltag ein Zehrgeld in Höhe von 21,00 Euro gewährt werden.  

In der Bundeswahlordnung ist ein Erfrischungsgeld von je 35 Euro für den Vorsitzenden und je 

25 Euro für die übrigen Mitglieder des Wahlvorstandes vorgesehen. 

 

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinden eine höhere Entschädigung zahlen, 

z.B. nach der örtlichen Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Höchstsatz 

in Berglen 52,00 Euro / Tag). Solche höheren Entschädigungen für Mitglieder der Wahlorgane 

sind jedoch im Rahmen der Wahlkostenerstattung nach § 56 LWG bzw. § 50 BWG nicht erstat-

tungsfähig. Die Mehrkosten (max. 1.240 Euro bei der Landtagswahl und max. 1.672 Euro bei 

der Bundestagwahl) sind von der Gemeinde Berglen zu tragen. 

 

Da es immer schwieriger wird, Bürgerinnen und Bürger für diese ehrenamtliche Tätigkeit zu 

gewinnen und der Einsatz der Helferinnen und Helfer entsprechend honoriert werden sollte, 

wird seitens der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, eine höhere Entschädigung nach der 

örtlichen Satzung zu bezahlen. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden bei der Landtagswahl am 14. März 2021 so-

wie bei der Bundestagswahl im September 2021 nach der Satzung über die Entschädi-

gung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt.  

 
    
 
 
Verteiler:  2 x Hauptamt  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/662/2020 062.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2020 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2020 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Frau Gemeinderätin Petra Finze  

 Herr Gemeinderat Volker Tottmann  
 

Unentschuldigt :  
 
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Regina Ehmann; Frau Corinna Sigloch; 
Herr Atilla Kisa; Herr Daniel Schreiber; Herr Jürgen Hillmann; Herr 
Reiner Rabenstein 
Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

 
11. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Es sind keine Spenden bei der Gemeindeverwaltung eingegangen.    
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